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(Nr. 1730.) Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und
Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145). Vom 29. Juni 1887.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Der §. 16 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und
Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) erhält folgenden Zusatz:

Sofern in Folge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im §. 1 bezeichneten Art
eine rechtskräftige strafrechtliche Verurtheilung eintritt, fallen dem Verurtheilten die durch
die polizeiliche Untersuchung erwachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den
Kosten des gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 29. Juni 1887.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  von Boetticher.
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(Nr. 1298.) Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen. Vom 14.
Mai 1879.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

§ 1.

Der Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln, sowie mit Spielwaaren, Tapeten, Farben, Eß-,
Trink- und Kochgeschirr und mit Petroleum unterliegt der Beaufsichtigung nach Maßgabe
dieses Gesetzes.

§ 2.

Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der in §. 1
bezeichneten Art feilgehalten werden, während der üblichen Geschäftsstunden oder während
die Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind, einzutreten.
Sie sind befugt, von den Gegenständen der in §. 1 bezeichneten Art, welche in den
angegebenen Räumlichkeiten sich befinden, oder welche an öffentlichen Orten, auf Märkten,
Plätzen, Straßen oder im Umherziehen verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl
Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf
Verlangen ist dem Besitzer ein Theil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt
zurückzulassen. Für die entnommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen
Kaufpreises zu leisten.

§ 3.

Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf Grund der §§. 10, 12, 13 dieses
Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt sind, in den Räumlichkeiten, in welchen
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Gegenstände der in §. 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung
oder Herstellung solcher zum Verkaufe bestimmter Gegenstände dienen, während der in §. 2
angegebenen Zeit Revisionen vorzunehmen.
Diese Befugniß beginnt mit der Rechtskraft des Urtheils und erlischt mit dem Ablauf von drei
Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder
erlassen ist.

§ 4.

Die Zuständigkeit der Behörden und Beamten zu den in §§. 2 und 3 bezeichneten Maßnahmen
richtet sich nach den einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen.
Landesrechtliche Bestimmungen, welche der Polizei weitergehende Befugnisse als die in §§. 2
und 3 bezeichneten geben, bleiben unberührt.

§ 5.

Für das Reich können durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths zum
Schutze der Gesundheit Vorschriften erlassen werden, welche verbieten:

1. bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von Nahrungs- und
Genußmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind;
2. das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- und Genußmitteln von einer
bestimmten Beschaffenheit oder unter einer der wirklichen Beschaffenheit nicht
entsprechenden Bezeichnung;
3. das Verkaufen und Feilhalten von Thieren, welche an bestimmten Krankheiten leiden, zum
Zwecke des Schlachtens, sowie das Verkaufen und Feilhalten des Fleisches von Thieren,
welche mit bestimmten Krankheiten behaftet waren;
4. die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Herstellung von
Bekleidungsgegenständen, Spielwaaren, Tapeten, Eß-, Trink- und Kochgeschirr, sowie das
gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen, welche diesem Verbote zuwider
hergestellt sind;
5. das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum von einer bestimmten
Beschaffenheit.

§ 6.

Für das Reich kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths das
gewerbsmäßige Herstellen, Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen, welche zur
Fälschung von Nahrungs- oder Genußmitteln bestimmt sind, verboten oder beschränkt
werden.

§ 7.

Die auf Grund der §§.5, 6 erlassenen Kaiserlichen Verordnungen sind dem Reichstag, sofern er
versammelt ist, sofort, anderenfalls bei dessen nächstem Zusammentreten vorzulegen.



Dieselben sind außer Kraft zu setzen, soweit der Reichstag dies verlangt.

§ 8.

Wer den auf Grund der §§. 5, 6 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe
bis zu einhundertfünzig Mark oder mit Haft bestraft.
Landesrechtliche Vorschriften dürfen eine höhere Strafe nicht androhen.

§ 9.

Wer den Vorschriften der §§. 2 bis 4 zuwider den Eintritt in die Räumlichkeiten, die Entnahme
einer Probe oder die Revision verweigert, wird mit Geldstrafe von fünfzig bis zu
einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

§ 10.

Mit Gefängniß bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs- oder Genußmittel
nachmacht oder verfälscht;
2. wer wissentlich Nahrungs- oder Genußmittel, welche verdorben oder nachgemacht oder
verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft oder unter einer zur
Täuschung geeigneten Bezeichnung feilhält.

§ 11.

Ist die im §. 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt
Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft ein.

§ 12.

Mit Gefängniß, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden
kann, wird bestraft:

1. wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, Anderen als Nahrungs- oder
Genußmittel zu dienen, derart herstellt, daß der Genuß derselben die menschliche Gesundheit
zu beschädigen geeignet ist, ingleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genuß die
menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als Nahrungs- oder Genußmittel
verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt;
2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaaren, Tapeten, Eß-, Trink- oder
Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daß der bestimmungsgemäße oder
vorauszusehende Gebrauch dieser Gegenstände die menschliche Gesundheit zu beschädigen
geeignet ist, ingleichen wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält oder sonst in



Verkehr bringt.

Der Versuch ist strafbar.
Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod eines Menschen
verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren ein.

§ 13.

War in den Fällen des §. 12 der Genuß oder Gebrauch des Gegenstandes die menschliche
Gesundheit zu zerstören geeignet und war diese Eigenschaft dem Thäter bekannt, so tritt
Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche
Zuchthausstrafe ein.
Neben der Strafe kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden.

§ 14.

Ist eine der in den §§. 12, 13 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden,
so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten und,
wenn durch die Handlung ein Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursacht worden
ist, auf Gefängnißstrafe bis zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen verursacht
worden ist, auf Gefängnißstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen.

§ 15.

In den Fällen der §§. 12 bis 14 ist neben der Strafe auf Einziehung der Gegenstände zu
erkennen, welche den bezeichneten Vorschriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten
oder sonst in Verkehr gebracht sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder
nicht; in den Fällen der §§. 8, 10, 11 kann auf die Einziehung erkannt werden.
Ist in den Fällen der §§. 12 bis 14 die Verfolgung oder die Verurtheilung einer bestimmten
Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden.

§ 16.

In dem Urtheil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, daß die Verurtheilung auf
Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen sei.
Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die öffentliche
Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staatskasse trägt die Kosten, insofern
dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden sind.
In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen.
Sofern in Folge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im §. 1 bezeichneten Art
eine rechtskräftige strafrechtliche Verurtheilung eintritt, fallen dem Verurtheilten die durch
die polizeiliche Untersuchung erwachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den
Kosten des gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen.



§ 17.

Besteht für den Ort der That eine öffentliche Anstalt zur technischen Untersuchung von
Nahrungs- und Genußmitteln, so fallen die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen,
soweit dieselben dem Staate zustehen, der Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung der
Anstalt trägt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 14. Mai 1879.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.


